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Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klieken beschließt, den  Antragsunterlagen des 
Hauptbetriebsplanes (Geltungszeitraum 2004 bis 2009) für den Kieselgurtagebau 
Klieken der Röder Kieselgur Klieken GmbH zuzustimmen. 
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Beschlussbegründung: 
 
Das Unternehmen Röder Kieselgur Klieken GmbH hat beim  Landesamt für Geologie 
und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) den Hauptbetriebsplan für den 
Geltungszeitraum 2004 bis 2009 zur bergrechtlichen Zulassung vorgelegt.  
Das Zulassungsverfahren folgt den Regeln des Bundesberggesetzes (BBergG). 
Danach sind die Gemeinden in ihrer Eigenschaft als Planungsträger zu beteiligen  
(§ 54 Abs. 2 BBergG). 
 
Der Hauptbetriebsplan ist entsprechend dem Bundesberggesetz nunmehr für den 
Geltungszeitraum 2004 – 2009 neu vorzulegen.  
Zum Abbau der Kieselgur liegt eine Bergbauberechtigung vor.  
 
Der Hauptbetriebsplan macht zu folgenden Punkten Angaben: 
 

- Abbauunternehmen 
- verantwortliche Personen 
- Betriebsorganisation 
- Belegschaft  
- arbeitssicherheitlicher und betriebsärztlicher Dienst. 

 
Er gibt eine allgemeine Übersicht zur Entwicklung  des Tagebaus, der Tagesanlage 
und der Betriebsanlage, zu den lagerstättenkundlichen Verhältnissen, zum 
Bohrbetrieb und zur Entwässerung, zum Tagebaubetrieb, zur Einwirkung des 
Abbaus und der Wasserhaltung auf die Nachbarschaft, zur Wiederurbarmachung, zu 
den Tagesanlagen, zum Immissionsschutz, zur Abfallbeseitigung , zum Brandschutz, 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, zur ersten Hilfe, zum betrieblichen 
Sicherheitsdienst, zur Verkehrsordnung im Betriebsgelände, zur 
Arbeitsschutzinstruktion. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   
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Anlagen: 
 

- Der Hauptbetriebsplan liegt dem Bürgermeister vor und kann bei ihm vorab 
und zur Gemeinderatssitzung eingesehen werden. 

 

 

 

 

 


